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•	 Die ambulante Versorgungslandschaft ist kom-
plex und für viele Menschen undurchschaubar. 
Daraus resultiert eine Fehl- oder Überinan-
spruchnahme von Ärzt:innen, an die sich Ver-
sicherte hilfesuchend wenden. Auch das Ver-
gütungssystem und der direkte Zugang zu fast 
allen Facharztrichtungen setzen Anreize für eine 
häufige Inanspruchnahme.

•	 Infolgedessen ist die Zahl der Arztkontakte in 
Deutschland die zweithöchste in Europa. Knapp 
20 Prozent der Versicherten suchen sogar 
mindestens sechs verschiedene Arztpraxen im 
Jahr auf.

•	 Zugleich bestehen erhebliche Wartezeiten auf 
Termine bei Fachärzt:innen. 2024 musste ein 
Drittel der gesetzlich versicherten Patient:innen 
mehr als drei Wochen auf eine fachärztliche Be-
handlung warten, fast jede:r Vierte sogar mehr 
als einen Monat.

•	 Das Ergebnis sind überlastete Strukturen, eine 
ungesteuerte Nutzung knapper Behandlungs-
kapazitäten und steigende Kosten. 2025 zahlte 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
53,9 Milliarden Euro für die ambulante ärztliche 
Versorgung ihrer Versicherten, das sind 54 Pro-
zent mehr als noch vor zehn Jahren.

Mit Primärversorgung 
 bedarfsgerecht steuern
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DER PRIMÄRVERSORGUNGSPFAD IM DETAIL

→

LÖSUNGSVORSCHLAG

→ Damit Patient:innen schnell und bedarfsge-
recht versorgt werden können, braucht es mehr 
Effizienz, Orientierung und Koordination in der 
Versorgung. Ein digital gestütztes, in der Regel-
versorgung verankertes Primärversorgungssystem 
begleitet Versicherte bedarfsgerecht entlang ihres 
Versorgungspfades. Nicht notwendige Arztkon-
takte werden reduziert und die Kompetenzen von 
Gesundheitsfachberufen (z. B. Physician  Assistants 
[PA], Nichtärztliche Praxis assistent:innen [NäPa]) 
besser eingesetzt. Das schafft Freiraum für eine 

 schnellere Terminvergabe und sinnvolle Versor-
gungspfade.

→ Zentrale Elemente eines Primärversorgungssys-
tems sind ein einheitliches Ersteinschätzungsverfah-
ren, das Orientierung über den Behandlungsbedarf 
und die richtige Anlaufstelle gibt. Hinzu kommt eine 
elektronische Überweisung (e-Überweisung) sowie 
eine GKV-Terminplattform, über die Versicherte 
nach erfolgter Ersteinschätzung bedarfsgerecht und 
zeitnah Termine erhalten.

1. Patient:in hat akute gesundheitliche 
 Beschwerden

Bei jedem neuen Behandlungsanlass erfolgt 
der Zugang der Patient:innen zur Versorgung 
über eine einheitliche und verbindliche Erstein-
schätzung des konkreten Behandlungsbedarfs 
sowie der Dringlichkeit. Das Ergebnis setzt die 
Grundlage für die zielgerichtete und schnelle 
Steuerung der Patient:innen in die für sie richtige 
Versorgungsebene. Patient:innen können diese 
Ersteinschätzung telefonisch (116 117) oder digital 
über die Kassenärztliche Vereinigung (KV), über 
die Apps und Webseiten der Krankenkassen oder 
persönlich in einer primärversorgenden Praxis 
vor Ort durchlaufen. Die Rahmenbedingungen für 
das Verfahren sollten von Ärzt:innen und Kran-
kenkassen in der gemeinsamen Selbstverwaltung 
 festgelegt werden.

Je nach Ergebnis der Ersteinschätzung kann die 
Versorgung in einer Haus- oder Facharztpraxis 
angezeigt sein. Auch eine sofortige Fallabklärung 
beispielsweise durch eine Videosprechstunde ist 

möglich. Werden Beschwerden nicht als akut be-
handlungsbedürftig eingeordnet, kann aber auch 
auf einen Arztkontakt verzichtet werden. Mit der 
Ersteinschätzung erhalten Patient:innen in diesen 

Fällen individuelle Empfehlungen zur Selbstbe-
handlung, z. B. mit rezeptfreien Arzneimitteln und 
Hinweise zur weiteren Beobachtung ihres Krank-
heitsverlaufs oder anderer geeigneter Maßnah-
men. Medizinische Notfälle können direkt in die 
Notfallversorgung geleitet werden.
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Softwaregestützte Ersteinschätzung
Die Ersteinschätzung wird mithilfe einer einheitlichen Ersteinschätzungs-
software durchgeführt. Sie wird z. B. in Internetangeboten und Apps von 
Krankenkassen, KV und in den Praxen eingesetzt. Einziges Kriterium für die 
Weiterbehandlung ist der Bedarf und die Dringlichkeit. Privatversicherte 
werden nicht bevorzugt. Das Steuerungsinstrument sollte möglichst bald 
mit der elektronischen Patientenakte (ePA) verbunden werden, damit der 
Zugang zur Versorgung sowie die Versorgungsprozesse auf Grundlage 
strukturierter, persönlicher ePA-Daten organisiert werden können.
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2. Aus der Ersteinschätzung ergibt sich 
 Versorgungsbedarf

Ergibt die Ersteinschätzung, dass eine ärztliche Ab-
klärung und Behandlung der Beschwerden erfor-
derlich ist, wird eine direkte Terminvereinbarung 
bei der passenden Arztpraxis über eine Termin-
plattform angeboten. Zusätzlich können Termine 
wie bisher auch per Telefon (116 117) oder direkt 
in der Arztpraxis vereinbart werden. Patient:innen 
erhalten hierfür nach der Ersteinschätzung einen 
Überweisungscode.

In den meisten Fällen übernimmt die hausärzt-
liche Praxis die Rolle der primärversorgenden 
Praxis. Bei eindeutig fachärztlichem Behand-
lungsbedarf (z. B. Orthopädie) kann auch eine 
fachärztliche Praxis dafür infrage kommen. Dies 
muss stets im Vorfeld durch eine Ersteinschätzung 
festgestellt werden. Die gemeinsame Selbstver-
waltung legt die dafür infrage kommenden Be-
handlungspfade fest.

Ziel ist die möglichst abschließende Versorgung 
der Patient:innen im Rahmen der Primärversor-
gung. Durch den Einsatz von PA und weiteren 
Assistenzberufen können Behandlungsschritte 
delegiert und Ärzt:innen entlastet werden. Auch 
Zweigpraxen und digitale Instrumente können das 
Angebot im ländlichen Raum stärken. Entspre-
chende Angebote werden vom vdek zusammen 

Elektronische Terminvermittlung 
(e-Terminvermittlung)
Zentrales Element der Primär-
versorgung ist der schnelle 
Zugang zu Terminen. Hierfür wird ein 
über die Rufnummer 116 117 oder digital 
erreichbares bundeseinheitliches Termin-
verzeichnis aufgebaut, an das alle Ärzt:in-
nen und andere Leistungserbringende, 
die an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmen, verbindlich freie Termine 
melden. Den Umfang der zu meldenden 
Termine legen die Selbstverwaltungs-
partner je nach Fachgruppe gemeinsam 
fest. Das Terminverzeichnis basiert auf 
dem bereits existierenden elektronischen 
System der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (KBV) und wird dafür weiter-
entwickelt. Die Terminvergabe richtet sich 
nach der Dringlichkeit und erfolgt für 
GKV-Versicherte kostenlos und diskrimi-
nierungsfrei.

mit Regionalen Gesundheitspartnern bereits 
erprobt. Wenn eine abschließende Behandlung 
nicht möglich ist, überweist die primärversorgende 
Praxis die Patient:innen in weitere Versorgungs-
bereiche.

→
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3. Überweisung zu weiteren Leistungserbringenden

Kann die Versorgung der Patient:innen in der pri-
märversorgenden Praxis nicht abgeschlossen wer-
den, wird eine fachärztliche Abklärung veranlasst. 
Dafür stellt der Arzt / die Ärztin eine e-Überweisung 
an den / die Patient:in aus. Mit dieser ist er / sie 
berechtigt, einen Termin in einer passenden Praxis 
– im Normalfall in der fachärztlichen Versorgungs-
ebene – zu vereinbaren, der digital über die Termin-
plattform, die 116 117 oder auch direkt bei der Praxis 
buchbar ist. Chronisch Kranke können eine Dauer-
überweisung zu Fachärzt:innen erhalten. Die wei-
terbehandelnde Praxis empfängt mit der e-Überwei-
sung alle nötigen Informationen über die von der 
primärversorgenden Praxis angeforderten Behand-
lungsschritte sowie Vorbefunde des Patienten / der 

Patientin über die ePA. Nach der Behandlung teilt 
die Praxis die Befunde sowie die weiteren Behand-
lungsschritte mit der primärversorgenden Praxis.

Elektronische Überweisung (e-Überweisung)
Die e-Überweisung ersetzt den bisher analogen Überweisungsprozess, 
verbessert den Datenaustausch zwischen den Leistungserbringenden und 
erleichtert die Terminvereinbarung für die Versicherten. Automatisierte 
Abläufe über das Praxisverwaltungssystem (PVS) und den e-Überweisungs
server entlasten von Bürokratie und erhöhen die Servicequalität. Die tech-
nische Umsetzung des Überweisungsprozesses wird gemeinsam mit der 
gematik entwickelt.
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